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“Ausgetrickst!”:  79 neue Titel wollen auf den Markt

Trotz närrischer Tage, die Medienmacher bleiben tierisch ernst. Fandango Film bereitet sich auf den Einsatz der “Tier Nanny” vor und die
media Verlagsgesellschaft beschäftigt sich mit verrückten Küken. Tröstlicher ist da der “Liebesretter” der Constantin Entertainment und gibt’s
auch am “großen Tag der Liebe” nichts mehr zu retten, bleibt uns immer noch “Rosen Krieg”, das Magazin für Trennung, Scheidung und Neu-
anfang. Alle 79 Titel finden Sie auf Seite 2. (AL)

Heise online abgemahnt

Der Bundesverband der
Phonographischen Wirtschaft
e.V. hat in der vergangenen
Woche den Heise-Verlag auf-
grund eines Verstoßes gegen
das Urheberrechtsgesetz abge-
mahnt.

In dem Beitrag von heise
online wurde über Software
zum “Knacken” eines Kopier-
schutzes berichtet und ein Link
zum Hersteller der Software
gesetzt. Nach Ansicht des Ver-
bandes sei eine solche Bericht-
erstattung für die in ihren
Rechten verletzten Musikun-
ternehmen nicht hinnehm-
bar. Als der Heise-Verlag nicht
einlenkte, wurde er durch die
Münchner Kanzlei Waldorf
Rechtsanwälte formell abge-
mahnt. “Auch die Pressefrei-
heit ist kein Freibrief: An-
leitungen und Hilfestellungen
für illegale Handlungen sind
unzulässig und haben erst recht

nichts mit seriöser Berichter-
stattung zu tun”, betonte Dr.
Thorsten Braun, Syndikus der
deutschen Phonoverbände.

Der Chefredakteur von
heise online, Christian Pers-
son, wies die Vorwürfe zurück:
“Der Artikel enthält weder eine
Anleitung noch Werbung, es
wird im Gegenteil ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass
die Nutzung dieser Software in
Deutschland verboten ist. Ei-
nen Link auf die Webpräsenz
des Herstellers zu setzen, ist in
der Online-Berichterstattung
eine Selbstverständlichkeit
und angesichts der Tatsache,
dass unsere Leserinnen und Le-
ser Internetsuchmaschinen
kennen und bedienen können,
ohnehin belanglos”.

Lenkt Heise nicht ein,
droht ein Gerichtsverfahren.
Näheres unter:
www.ifpi.de und www.heise.de

Klangliche Verwechslung

Der Bundesgerichtshof
stellte nicht nur eine Zeichen-
ähnlichkeit bei den Marken “il
Padrone” und “il Portone” fest,
der Wortbestandteil “il” sollte
auch in die Beurteilung der
kollidierenden Marken einbe-
zogen werden, obwohl es sich
“nur” um einen bestimmten
Artikel der italienischen Spra-
che handelt.

Die Inhaberin von “il Pa-
drone”, hatte ihre Marke 1980
für Weine aus Italien eintragen
lassen und erhob Wieder-
spruch gegen die Wortmarke
“il Portone”, die 1996 für “Al-
koholische Getränke (ausge-
nommen Biere) eingetragen
wurde. “Il Portone” wurde
vom Deutschen Patent- und
Markenamt gelöscht.

Auch die Karlsruher Rich-
ter stimmten der Markenlö-
schung zu: Marken müssten
einen deutlichen Abstand ein-

halten, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschließen.
Davon könne in diesem Fall
wegen der klanglichen Ähn-
lichkeit der Marken nicht aus-
gegangen werden. Der
Gesamteindruck der kollidie-
renden Marken werde nicht
nur durch die Wörter “Padro-
ne” bzw. “Portone”, sondern in
gleicher Weise auch durch die
weiteren Wortbestandteile “il”
in Groß- und Kleinschreibung
geprägt. Diesem fremdsprach-
lichen Artikel komme in den
kombinierten Wortmarken die
Funktion zu, die sprachliche
Herkunft der Marke und regel-
mäßig auch die geographische
Herkunft des angebotenen
Produkts einzuordnen. Die
Gesamtbezeichnungen “il Pa-
drone” und “il Portone” wie-
sen im Klangbild eine große
Ähnlichkeit auf.
BGH, AZ.: I ZB 4/02
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Diese Woche: 79 Titel
Alles, was Segler bewegt
atem
Ausgetrickst!
Ausgetrickst! - Die unglaubliche Show
Axel in Istanbul
Black Dahlia
Black Hole
Capital Health Journal -

Das Gesundheitsmagazin
für Berlin/Brandenburg

Capital Health Magazin -
Das Gesundheitsmagazin
für Berlin/Brandenburg

Capital health report
CELLULAR SOULS
Das missio Magazin
Der große Tag der Liebe
Der große Tag............
Der Matador
Deutschmänner
Die Mieter
Die schwarze Dahlie
DIE STADT DER LÖWEN
Die Superfans -

Überraschungsshow
mit Kai Pflaume

Die Tier Nanny
Die Tierpsychologin
Elvis Has Left The Building
Endlich blond!
ESTELLA KOMMT!
Eulogy
FAHRTENBUCH

Faszination Segeln
Finde den Fehler
First Class Aid -

Das Gesundheitsmagazin
für Berlin/Brandenburg

Freiheit für Berlin -
Die Doku zur Luftbrücke

Für den ganzen Menschen
Geniale Erfindungen -

großartige Entdeckungen
(Serientitel)

Gesundheitsreport Berlin/Brandenburg
Global JobTV
Hostage - Entführt
JobTV
JobTV24
Kochdate
Kochfight
Kontinente - Das missio Magazin
Land & Leute
Landlust
Liebesretter
LISAMONA oder

die Liebe zur Architektur
Matador
Match
Mozart und der Wal
NIGHTS LIKE THIS
Oxford Club
Papa Bulle
PROPRAXIS -

Magazin für Management
& Medizin

Relative Strangers
Rosen Krieg
Schnapp Dich!
Schnappdich.de
Schwimmende Hotels
Sekretärinnenwelt
SOCIETY
Spurlos -

Auf der Suche nach Vermissten
Spurlos -

Vermisste gesucht!
Suche den Fehler
Sweeties -

Das verrückte Kükenspiel
TEXTILE
The Black Dahlia
THE CITY OF LIONS
The Tenants
The Wicker Man
Today You Die
TRAVEL VIEW
Unimaxx
verrueckte-kueken.de
was segler bewegt
Wicker Man
Wie bitte?
WIEDER UNTER EINEM DACH
Wir sind wieder wer
Wo ist der Fehler
Wohnzimmer

Fon: +49 - 40 / 609 009 - 61 • Fax: +49 - 40 / 609 009 - 66 • www.titelschutzanzeiger.de

Der Titelschutz Anzeiger mit Der Software Titel
Die nächste Ausgabe: Nr. 708 erscheint am 15.02.2005 Anzeigenschluss: 11.02.2005, 10 Uhr

Der Titelschutz Anzeiger
Die nächste Ausgabe: Nr. 709 erscheint am 22.02.2005 Anzeigenschluss: 18.02.2005, 10 Uhr
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zudem die Glaubwürdig-
keit des Imageträgers. Konse-
quente Konstanz ist gefragt.
Also werden gleich mehrere
Hotelzimmer verwüstet. Ein-
wandfreie Grammatik werden
wir von Frau Feldbusch wohl
nie hören.

Die Methoden, Marken-
menschen zu erschaffen, sind
vielfältig. Während die recht-
lich zulässige Anmeldung des
Personennamens zum Mar-
kenregister zwar empfehlens-
wert, aber nicht zwingend ist,
führt am Fernsehen als Leitme-
dium unserer Zeit fast kein
Weg vorbei. Prominentes Bei-
spiel, das auch noch Rechtsge-
schichte geschrieben hat, ist
der rundum sympathische Al-
leswisser Günther Jauch.
Schließlich dürfte er der erste
Millionär in der gleichnami-
gen Sendung gewesen sein.

Doch der Marke Jauch hat
sein Markendasein vor dem
OLG Köln im Jahr 2001
nichts genützt: „Grundsätzlich
gilt im Bereich der Gleichna-
migen das Prinzip der Befug-
nis, den eigenen Namen zu
verwenden und zwar dort, wo
dies nur einer Person gleichzei-
tig möglich ist, nach dem
Grundsatz der Priorität (ge-
meint ist der Streit mehrer
Günther Jauchs um eine Do-
main). Der überragende Be-
kanntheitsgrad einer Person
ergibt dabei keine Sperre für
den Internetbereich.“ Das
OLG Dresden wiederum
spricht davon, keinen „diffu-
sen Sonderrechtsschutz für
Prominente“ geben zu wollen.

Quelle:
www.markenbusiness.de

Personal Branding
oder was ist dran am Markenmenschen?

„Na, der ist ja ne Marke“,
betitelt der Umgangssprachler
einen Mitmenschen, der viel-
leicht gerade in einer Fern-
seh-Quiz-Show eine Million
gewonnen hat und nun sein
ganzes Geld verschenkt. Doch
genau das war vielleicht der
Zweck der Aktion. Auffallen
und als unverwechselbar wahr-
genommen werden. Assoziiert
werden. Kurz: Eine Marke
werden.

Beckenbauer, Madonna
oder Feldbusch - alle sind Per-
sonenmarken. Personal Bran-
ding heißt neudeutsch der
Trick, einen Menschen zur
Marke und vor allem bekannt
zu machen. Eine Erkenntnis
die sich hierbei gerade durch-
setzt: Das klassische Instru-
mentar ium der Marken-
führung kann auch auf Perso-
nen - vom Künstler über Sport-
ler und Politiker bis hin zu
Arbeitslosen auf Jobsuche - an-
gewendet werden.

Nachzulesen ist das in dem
Buch: „Der Mensch als Mar-
ke“ aus dem Jahr 2003. He-
rausgeber Prof. Dr. Dieter
Herbst meint, dass sich das
klassische Konzept, Bekannt-
machung der Leistung und
Schaffung eines so genannten
Image-Designs  ohne  weiteres
auf Personen übertragen lasse.
Es müsse in einem möglichst
langfristigen Prozess gesche-
hen. Gerade in gesättigten
Märkten komme es darauf an,
sich immer stärker von ande-
ren Menschen zu unterschei-
den. Eine starke Markenper-
sönlichkeit sei wechselseitig,
beständig, widerspruchsfrei
und einzigartig. Hilfreich ist
ein Erkennungszeichen.

Marketingexperten ken-
nen das Geheimnis der Mar-
kenmenschen schon lange:
Celebrity sells. Deshalb ist die

schöne, bunte Werbewelt auch
voll von Stars. In den USA tau-
chen Promis beispielsweise in
fast einem Viertel aller Spots
und Anzeigen auf.

„Ein Mensch ist dann eine
Marke, wenn er in besonderer
Weise einmalig, einzigartig,
ein bisschen komisch und gera-
de darum merkwürdig und be-
merkenswert ist“, bringt es
Marketingkenner Dr. Albert
Ziegler auf den Punkt. Die
Beispiele sind scheinbar endlos
und genauso vielfältig wie die
Warenwelt.

Perfekt vorgeführt haben
dieses Konzept die Rolling Sto-
nes in den 70ern als sie sich im
Gegensatz zu den Beatles als
die bösen Buben etabliert ha-
ben. Das Image, das Manager
Andrew Oldham ihnen ver-
passt hat und das Jagger & Co
nicht nur beim Zertrümmern
von Hotelzimmern nur zu gern
bedient haben, hält bis heute.
Und das obwohl die Musiker
allein altersbedingt inzwischen
ruhiger geworden sind.

Ein Markenbeispiel der
Extraklasse ist Madonna. Sie
hat es geschafft, gerade mit
dem steten Wandel assoziiert
zu werden. Und während im-
mer noch nicht ganz klar ist,
womit Frau Feldbusch, die das
Markendasein als Dummchen
perfekt pflegt, eigentlich be-
rühmt wurde, verkörpert
Franz Beckenbauer mit Meis-
terschaftstiteln als Spieler und
Trainer bis zur erfolgreich ge-
lösten Aufgabe einer Fuß-
ball-WM in Deutschland
langfristigen Erfolg.

Das Thema Fußball gibt
den Steilpass für die Marken-
macher: Wichtig ist es, emotio-
nale Assoziationen zu erzeu-
gen. Entscheidend für den
Aufbau eines unverwechselba-
ren Images als Markenbasis ist

Google verliert
Markenrechtsstreit in Frankreich

Die Frage, ob Googles
Werbepraxis Markenrechte
verletzt, beschäftigt schon seit
längerem die Gerichte dies-
und jenseits des Atlantiks. Da
die Suchmaschinenbetreiber
über ihr sogenanntes „Ad-
words”-Werbeprogramm
Such- und Schlüsselwörter ver-
kaufen, von denen viele als
Marken geschützt sind, kam es
in der Vergangenheit immer
wieder zu Rechtsstreits. In
Frankreich klagte kürzlich die
europäische Hotelkette Le Me-
ridien gegen die Google-Toch-
ter Google France und bekam
Recht.

Die Suchmaschinenbetrei-
ber hatten konkurrierenden
Anbietern die Schlüsselwörter
„méridien” bzw. „le méridien”
zum Kauf angeboten. Werden
diese im Erwerbsfall dann von
einem Internetnutzer in die
Suchmaske eingegeben, er-

scheinen automatisch auch die
Links der Wettbewerber. Per
Gerichtsbeschluss forderten
die Richter die französische
Google-Tochter nun dazu auf,
die Schlüsselwörter von der
Angebotsliste zu streichen und
bei der Ergebnisanzeige auf die
Generierung von Links der
Konkurrenz zu verzichten.
Gleiches gelte auch für „Méri-
dien“-Marken mit den Zusät-
zen „resort” und „hôtel”. Bei
Zuwiderhandlung drohe ein
Strafgeld.

Nachdem sich Google vor
einem amerikanischen Gericht
im Streit um seine Werbepra-
xis erst kürzlich gegen den Au-
toversicher Geico durchsetzen
konnte, entschieden die Rich-
ter in Frankreich zum wieder-
holten Male zu Gunsten des
Markeninhabers.
Quelle:
www.markenbusiness.de
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

LISAMONA
oder die Liebe zur Architektur

für alle Medien, insbesondere Film und Fernsehen, Printmedien
und elektronische Medien.

Beil Staehle Wagner & Milde,
Tengstraße 27, 80798 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Schwimmende Hotels
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

AFO Verlag,
Wodanstareß 2, 90513 Zirndorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unseren
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

atem
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwandlungen,
grafischen Gestaltungen und Schriftarten, insbesondere für
Druckerzeugnisse.

Oberwetter & Olfen Rechtsanwälte,
Mönckebergstraße 11, 20095 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Sekretärinnenwelt
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Heidrun Polegek,
Abensweg 9, 84072 Au in der Hallertau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

Landlust
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen in sämtlichen
Medien.

Rechtsanwältin Gabriela Hellwig,
Entrup 8, 48341 Altenberge

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für

Deutschmänner
WIEDER UNTER EINEM DACH
in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstel-
lungsformen, Abwandlungen und Schriftarten für Druckerei-
erzeugnisse, Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD,
CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

RAin Bettina Krause,
Hauptstraße 42, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere
Mandantin Titelschutz in Anspruch für

Kontinente - Das missio Magazin
Das missio Magazin
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombi-
nationen, graphischen Gestaltungen, entsprechenden Unterti-
teln und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere
Druckerzeugnisse, elektronische und digitale Medien sowie für
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art.

Redeker Sellner Dahs & Widmaier,
Mozartstraße 4 - 10, 53115 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in
Anspruch für:

Axel in Istanbul
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online- und Offline-Dienste).

Markus Brandmair,
Riemannstraße 10, 10961 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Kochdate
Kochfight

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, allen Arten der grafi-
schen Darstellung für alle Medien, einschließlich Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Film- und Tonwerke, Tonträgerpromotion,
Audiotexte, DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) und
MD (MiniDisc), CD-Rom, CDs, CD-R, CD-I, Domains und ande-
re Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, digitale und
elektronische Medien und Netzwerke, z.B. Internet, Intranet, Ex-
tranet, einschließlich Offline- und Online-Dienste, sämtliche
sonstigen Daten- und Kommunikations-Dienste und -Netze u.ä.
für Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnis-
se, Veranstaltungen jeder Form, Bühnenwerke jeder Art ein-
schließlich Musicals und sonstigen Bühnenaufführungen sowie
Merchandising in jeglicher Form.

Rechtsanwälte Josef Nachmann und Kollegen,
Theatinerstraße 32, 80333 München

Unter Hinweis auf §§ 5, 15 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Geniale Erfindungen -
großartige Entdeckungen (Serientitel)
- Von der Macht des Feuers
bis zu Herstellung von  Bronze (Bandtitel)

- Von der Eisenschmiede
bis zum gefährlichen  Schießpulver (Bandtitel)

- Vom magnetischen Kompass
bis zur modernen Weltkarte (Bandtitel)

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen und Kombinationen
für alle Printmedien, insbesondere Serien- und Einzelbandtitel
sowie Bild-, Ton- und Datenträger.

Rechtsanwalt Joachim Fauth,
Wilhelm-Blos-Straße 62, 70191 Stuttgart

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für:

Oxford Club
in allen Wort- und Zeichenverbindungen, Zusammensetzungen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton-, Bild- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fern-
sehen (insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als
Titel für Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und
sonstige elektronische und digitale Medien und Netzwerke ein-
schließlich Off- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle
Medien, sonstige Multi-Media-Anwendungen, sowie Softwa-
reerzeugnisse, CD-ROM, CD-I, DVD, sonstige CD-Derivate,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen sowie
Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet, sowie öffentliche
Veranstaltungen.

Pauly Rechtsanwälte,
Kurt-Schumacher-Straße 16, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehme ich für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Wohnzimmer
für alle Medien sowie in allen Schreibweisen, Darstellungsfor-
men und Wortverbindungen.

Rechtsanwalt Bernhard Brand,
Marienberger Weg 15, 50767 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für

TEXTILE
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Sprachübersetzungen, Titelkombinationen, Zu-
sätzen, Wortverbindungen, grafischen Gestaltungen, ent-
sprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen, für alle Me-
dien, Ton-, Bildträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software, Off-
und Onlinedienste (auch Internet), CD-ROM, CD-I, DVD, alle
anderen Datenträger, Druckerzeugnisse und alle sonstigen CD-
Derivate, elektronische und digitale Medien, Bücher, Zeitschrif-
ten, Kataloge sowie andere Printmedien als auch jegliche Art
von Merchandising-Produkten und Dienstleistungen aller Art.

ALSCO Berufsbekleidungs-Service GmbH,
Durchhäuserhof 65, 51107 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Match
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Drucker-
zeugnisse und Printmedien aller Art.

RwB Rechtsanwaltskanzlei,
Torriweg 54, 81247 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

was segler bewegt
Faszination Segeln
Alles, was Segler bewegt

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Zusammensetzungen,
Wort- und Zeichenverbindungen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, allen Arten der grafi-
schen Darstellung für alle Medien, einschließlich Bild-, Ton- und
Datenträger aller Art, Film- und Tonwerke, Tonträgerpromotion,
Audiotexte, DVD (Digital Versatile Disc/Digital Video Disc) und
MD (MiniDisc), CD-Rom, CDs, CD-R, CD-I, Domains und ande-
re Datenträger sowie für sonstige audiovisuelle, digitale und
elektronische Medien und Netzwerke, z.B. Internet, Intranet, Ex-
tranet, einschließlich Offline- und Online-Dienste, sämtliche
sonstigen Daten- und Kommunikations-Dienste und -Netze u.ä.
für Bücher und sonstige Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnis-
se, Veranstaltungen jeder Form, Bühnenwerke jeder Art ein-
schließlich Musicals und sonstigen Bühnenaufführungen sowie
Merchandising in jeglicher Form.

Rechtsanwälte Josef Nachmann und Kollegen,
Theatinerstraße 32, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Capital Health Magazin -
Das Gesundheitsmagazin für
Berlin/Brandenburg

Capital Health Journal -
Das Gesundheitsmagazin
für Berlin/Brandenburg
First Class Aid -
Das Gesundheitsmagazin
für Berlin/Brandenburg

Capital health report
Gesundheitsreport

Berlin/Brandenburg

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

RAin Angelina Rudolf,
Humboldtstraße 9, 28203 Bremen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Ausgetrickst!
Ausgetrickst! - Die unglaubliche Show
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Offline- und Online-Diensten, sonstige audiovisuelle, elektroni-
sche und digitale Medien, sowie Software-Erzeugnisse,
CD-ROM, DVD, CD-I, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Tele-
kommunikationsdienstleistungen (einschließlich Unified Mes-
saging Systems, SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse
aller Art und Form, Merchandising, (Live-)Veranstaltungen,
Dienstleistungen, sowie Domain-Bezeichnungen im Intra- und
Internet.

Blueprint Productions GmbH,
Goltsteinstraße 110, 50968 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Schnappdich.de
verrueckte-kueken.de
Schnapp Dich!
Sweeties - Das verrückte Kükenspiel
in allen möglichen Wortverbindungen, Zusammensetzungen,
Abwandlungen, Untertiteln, Schriftarten, Titelkombinationen,
Abkürzungen, Darstellungsformen, graphischen Gestaltungen,
Schreibweisen und mit allen Zusätzen in sämtlichen Medien,
einschließlich Ton- und Bildtonträger, Hörfunk, Film, Fernsehen
(insbesondere aber nicht beschränkt auf die Nutzung als Titel für
Film-, Fernseh- und Videoproduktionen aller Art) und sonstige
elektronische und digitale Medien und Netzwerke einschließlich
Off-Line und On-Line-Diensten, sonstige audiovisuelle und digi-
tale Medien, sowie Software-Erzeugnisse, CD-ROM, CD-I,
Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Telekommunikations-
dienstleistungen (einschließlich Unified Messaging Systems,
SMS, WAP), Literatur- und Druckerzeugnisse aller Art und
Form, Merchandising, Veranstaltungen, Dienstleistungen, so-
wie Domain-Bezeichnungen im Intra- und Internet.

media Verlagsgesellschaft mbH,
Moosweg 17-19, 88175 Scheidegg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich im Mandan-
tenauftrag Titelschutz in Anspruch für

Für den ganzen Menschen
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt Dr. Alexander Rüdell,
Kardinal-Faulhaber-Straße 14 A, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Man-
dantin Titelschutz in Anspruch für

SOCIETY
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia-Anwendungen.

Rechtsanwälte White & Case LLP,
Jungfernstieg 51, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für:

Rosen Krieg
Magazin für Trennung, Scheidung, Neuanfang

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

actio Rechtsanwälte und Steuerberater,
Steinerstraße 15 c, 81369 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

ESTELLA KOMMT!
Das erste interaktive
Nachschlagewerk für Erwachsene

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Christian Deutscher & Cora Tschangizian,
Am Vogelsang 14, 42579 Heiligenhaus

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Wo ist der Fehler
Suche den Fehler
Finde den Fehler

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

FORMAT.E TV PRODUCTIONS GmbH,
Bremsstraße 12, 50969 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Wie bitte?
in jeder Schreibweise, Darstellungsform, Wortverbindung und
Kombination zur Verwendung in allen Medien einschließlich
Merchandising.

RTL Television GmbH,
Aachener Straße 1036, 50858 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

NIGHTS LIKE THIS
THE CITY OF LIONS
DIE STADT DER LÖWEN
CELLULAR SOULS

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

X-Vision Filmproduktion GmbH & Co. KG,
Rumfordstraße 29-31, 80469 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Tier Nanny
Die Tierpsychologin

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

Fandango Film- TV- Internet-Produktions GmbH,
Konrad-Adenauer-Ufer 65, 50668 Köln
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Die Superfans -
Überraschungsshow mit Kai Pflaume
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Wiederholung
und 50% Rabatt?

Möchten Sie Ihre Titelschutzanzeige
erneut schalten? Dann gewähren wir
Ihnen auf die zweite inhaltsgleiche
Anzeige einen Rabatt von 50%.

Fon: +49 40 / 609 009 - 61
www.titelschutzanzeiger.de

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Liebesretter
Der große Tag............
Der große Tag der Liebe

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Darstellungen, Untertiteln, Zusammen-
setzungen und mit allen Zusätzen für alle Medien, einschließlich
Ton-, sowie Bild- und Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Onlinedienste, CD-Rom, CD-I, DVD, andere Da-
tenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, Bücher und alle Printmedien.

Constantin Entertainment GmbH,
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für:

Unimaxx
Land & Leute

In allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten,
Wortverbindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse aller Art, einschließlich elektronischer und digitaler Me-
dien.

Rechtsanwalt Volker Weise,
Kaiserstraße 69, 60329 Frankfurt am Main

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehme ich Titel-
schutz in Anspruch für

Endlich blond!
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, einschließlich Ton-,
sowie Bild- und Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Software,
Off- und Online-Dienste, CD-ROM, CD-I, DVD, andere Daten-
träger und alle sonstigen CD-Derivate, sowie für sonstige audio-
visuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke,
Bücher und alle Printmedien.

Christine Hebeiss,
Friedrichstraße 26, 80801 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

TRAVEL VIEW
in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Varia-
tionen, Abkürzungen, grafischen Gestaltungen, Schriftarten,
Wortverbindungen und Titelkombinationen für Print-Medien
(Magazine), Literatur-, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art,
Softwareerzeugnisse, Filmtitel, Rundfunk- und Fernsehsendun-
gen, audiovisuelle, elektronische und digitale Medien, Merchan-
dising, öffentliche Veranstaltungen und Druckerzeugnisse,
CD-ROM, CD-I, DVD, Netzwerke, Offline- und Onlinedienste,
sowie Online-Medien.

M&T Verlag,
Kreuzbergstraße 8, 10965 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir im Auftrag
unserer Mandantin, der Firma Fromm & Fromm GmbH, vertre-
ten durch den Geschäftsführer Michael Fromm, Achtern Felln
26, 25474 Hasloh, Titelschutz in Anspruch für:

PROPRAXIS -
Magazin für Management & Medizin
Orthopädie
Gynäkologie
Kardiologie
Neurologie
Hämatologie / Onkologie
Dermatologie
Diabetologie
Unfallchirurgie
in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Vogt & Reiners Rechtsanwälte,
Schloßstraße 92, 22041 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Wir sind wieder wer
Freiheit für Berlin -

Die Doku zur Luftbrücke
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH,
Oberwallstraße 6, 10117 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen
Mandanten Titelschutz in Anspruch für

FAHRTENBUCH
in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen,
Darstellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortver-
bindungen, Titelkombinationen, graphischen Darstellungen,
Untertiteln und/oder Zusammensetzungen, in allen Medien, ins-
besondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und sonstige
Druckerzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hörfunk,
Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CD-I, DVD, MD)
und/oder Onlinedienste und/oder Telekommunikationsdienste
(wie SMS-Dienste) sowie Internet.

Anwaltssozietät BOEHMERT & BOEHMERT,
Meinekestraße 26, 10719 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

JobTV
JobTV24
Global JobTV

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbin-
dungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hör-
funk, Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich
Multimedia Anwendungen (Online und Offline-Dienste).

JobTV GmbH,
Bötzowstraße 7, 10407 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Man-
danten Titelschutz in Anspruch für die nachfolgenden Titel:

Spurlos -
Auf der Suche nach Vermissten

Spurlos - Vermisste gesucht!
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
kürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen und grafischen
Darstellungen in allen Medien, insbesondere für Druckerzeug-
nisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film, Bild-,
Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, CD-I, DVD, Off-
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien und Produkte,
Internet) sowie Telekommunikationsdienstleistungen (ein-
schließlich UMS, SMS, WAP, GPRS).

Rechtsanwalt Martin Jenke,
Drakestraße 58, 12205 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 Markengesetz nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Papa Bulle
in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Darstellungen, Untertiteln, Zusammen-
setzungen und mit allen Zusätzen für alle Medien, einschließlich
Ton-, sowie Bild- und Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, Soft-
ware, Off- und Onlinedienste, CD-Rom, CD-I, DVD, andere Da-
tenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für sonstige
audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwer-
ke, Bücher und alle Printmedien.

Constantin Entertainment GmbH,
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in
Anspruch für:

Relative Strangers
Eulogy
Elvis Has Left The Building
The Tenants
Die Mieter
Today You Die
Mozart und der Wal
Hostage - Entführt
Matador
Der Matador
The Black Dahlia
Black Dahlia
Die schwarze Dahlie
Black Hole
The Wicker Man
Wicker Man

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Ab-
wandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, grafischen Gestaltungen, entsprechenden Untertiteln
und Zusammensetzungen für alle Medien, insbesondere Film,
Fernsehen, Hörfunk, Printmedien sowie sonstige audiovisuelle,
elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

Equity Pictures AG,
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald
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